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Nachtrag. 197
Kirchenreformation Bonifazens 739 verfaßt sei ; er leugnet die
Entstehung im 7 . Jahrh . und setzt sie in die Zeit der Unter¬
werfung der Bayern unter das fränkische Joch gelegentlich der
Feldzüge Karl Martells zwischen 725—728 . Er tritt damit in den
Gegensatz zu der herrschenden Ansicht Brunners , „ cui omnes fere
viri docti adsenserunt “

, wie er schreibt , und bekennt sich just zu
den Grundlagen , für die ich in meinem Buche und ebenso in dieser
Abhandlung eingetreten bin . Er hat hier einen weiteren Blick ge¬
zeigt als die gesamte bisherige Fachwissenschaft , die meine Er¬
gebnisse als Phantasieen , als Luftblasen verlachte . Ich beeile mich
diese gesunden Grundsätze oSen und freimütig anzuerkennen , wie
ich einst v . Schwind ’s Entdeckung der Abhängigkeit der drei letzten
Titel der Lex von der Lex Salica offen und ehrlich anerkannt habe
(Kr . 302 ) .

3 . Konrad Beyerle ’ s neue Ausgabe
der Lex Bajuvariorum.

Von den wenig erfreulichen bisherigen Kritiken meines Buches,
die mir von Neuem die Feder in die Hand gedrückt hatten , nahm
ich oben (S . 176) mit einer gewissen Resignation Abschied , und
nun ist schneller , als ich es gedacht , der Umschwung erfolgt . Ganz
kurz vor Abschluß des Druckes dieser Abhandlung hat mir Kon¬
rad Beyerle in München, der Bruder des Baseler Professors , in
seiner zur Jahrhundertfeier der Universität München veröffentlichten
Faksimile - Ausgabe der alten Ingolstädter Hs . der Lb . (Bl) eine
Genugtuung für die erlittene Unbill verschafft , wie ich sie mir
schöner kaum hätte denken können 1) . Die Veröffentlichung meines
Buches erregte , so schreibt er , das Erstaunen aller Interessierten;
es zählt zu den bedeutendsten Erscheinungen in der Literaturge¬
schichte unseres Rechtsdenkmals ; es stellt die Höchstleistung der
Textkritik dar , und der handschriftenkritische und textgeschicht¬
liche Hauptteil birgt fast auf jeder Zeile nicht zu überschätzende
Förderung . In der Frage der Textgestalt habe ich festen Grund
gelegt für alle Weiterarbeit , die Merkelsche Hss . -Folge wiederher-

1 ) Lex Baiuvariorum . Lichtdruckwiedergabe der Ingolstädter Hs . des baye¬
rischen Yolksrechts mit Transkription , Textnoten , Übersetzung , Einführung , Lite¬
raturübersicht und Glossar . Zur Jahrhundertfeier der Übersiedlung der Univer¬
sität von Landshut nach München im Auftrag der juristischen Fakultät und der
Universitätsbibliothek München sowie mit Unterstützung der Notgemeinschaft der
deutschen Wissenschaft herausgegeben und bearbeitet von Konrad Beyerle , o . Pro¬
fessor der Rechte in München . Max Hueber Verlag , München 1926.
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gestellt , mit dem „ völlig unbefriedigenden Bilde “ v . Schwinds auf¬
geräumt , durch eingehende Untersuchung der Gesetzessprache schon
in den Quellen Hss .-Korruptelen festgestellt und durch die Verbindung
sprachlicher und sachlicher Überprüfung der handschriftlichen Über¬
lieferung in wahrhaft erdrückender Weise den Beweis erbracht,
daß die Hss . AB die Priorität haben vor der von v . Schwind zu¬
grunde gelegten E -Gruppe.

Wenn die bisherige Kritik mit nicht gewöhnlicher Zähigkeit
dahin arbeitete , mein Ergebnis als zweifelhaft , als ein „ non Iiquet“
hinzustellen , um so v . Schwind noch im Sinken einen Notanker zu
schaöen , so zieht K . Beyerle einen dicken Strich unter diese Be¬
strebungen . Meine Forschung , schreibt er , muß ein neuer Antrieb
sein , dem Urtext der Lb durch Auswertung der Hss . immer näher
zu kommen. „ Die von anderer Seite jetzt noch in dieser Hin¬
sicht geäußerte Entsagung “

, erklärt er , „ scheint uns nicht am
Platze zu sein.

“
Also eine rückhaltslose Anerkennung meiner schweren Arbeit

gegenüber dem Trauergesang über meine formell sehr scharfe
Kritik , über die Angriffe auf die Lebensarbeit hervorragender Ge¬
lehrter ! Kaum aufgegangen beginnt der Stern des guten Exem¬
plars der fränkischen Königskanzlei schon wieder zu verblassen.
Mein jüngster Kritiker weint der Niederlage der alten Forschung
keine Thränen nach , er begrüßt oSen und ehrlich die neue ; er
richtet den Blick lediglich auf den Fortschritt der Wissenschaft.
Mag er auch aus „ den Reihen der Zentraldirektion “ kommen, der
ich übrigens schon seit 1903 angehöre , und doppelt so lange habe
ich den M .G . als Mitarbeiter gedient . Also das älteste Mitglied
der Zentraldirektion , der älteste Monumentist!

Beyerle hat meine Handschriftenkritik so gewissenhaft ver¬
folgt , wie keiner der bisherigen Kritiker , und da er Bl , die äl¬
teste Hs . des Gesetzes , die wir haben , und zugleich die beste
der B-Familie herausgab , wird man ihm ein gewisses Urteil wohl
Zutrauen dürfen . Er stimmt mir auch darin bei , daß B1 trotz seines
Alters bereits einem sprachlichen Reinigungsprozeß unterzogen ist.
Die einzuschlagende Richtung , schreibt er , kann nur in der Bahn
der AB-Hss . gesucht werden , und durch mich hat Merkels erster
Text in gar vielen Fällen Bestätigung , in nicht wenigen Berich¬
tigung gefunden . Er nennt dessen Ausgabe ausgezeichnet und
spricht von meiner Ehrenrettung der „ zeitweilig verdunkelten “ Ver¬
dienste Merkels . Auf diese Anerkennung , ein schweres Unrecht
gut gemacht zu haben , darf ich stolz sein.
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Eine bayerische Rechtsaufzeichnung in den Beginn des 7 . Jahrh.
zurückzuverlegen , erklärt Beyerle als „ eine bare Unmöglich¬
keit “

. Meine für die Datierung vorgebrachten Gründe erkennt er
sämtlich an . Die La ist in der jüngsten Textgestalt des Herzogs
Lantfrid (f 730) benutzt , sogar schon im Kapitelverzeichnis , die
Lb setzt ein fränkisches Amtsherzogtum voraus , was eine Datierung
vor Karl Martells Bayemfeldzügen 725 , 728 ausschließt , sie setzt
dingpflichtige Vasallen und Königsvasallen voraus , die vor Karl
Martell überhaupt eine Unmöglichkeit waren , sie setzt den Tot¬
schlag Emmeramms in 1,10 voraus , sie setzt endlich nur einen
bayerischen Bischof voraus und kennt irische Wanderbischöfe , ge¬
hört also in die vorbonifazianische Zeit ; eine Datierung nach 739
ist mithin „ kaum noch zu halten “

. Die Brunnersche Stufentheorie
ist damit ebenso erschüttert wie die Konstruktionen des Bruders,
und bezüglich der Vasallen wird bemerkt (S . L) : „ Was gegen
diesen Punkt neuestens vorgebracht wurde , schlägt u . E . nicht
durch “

. Also ganz meine Ansicht (oben S . 83) ! Das Gesetz hat der
Schreiber der Ereisinger Urkunde von 744 (oben S . 93) gekannt , und
dadurch fällt der durch Brunner zur Herrschaft gelangte Zeitansatz
744—748 „ endgültig “ zusammen.

Bei solchen Ansichten war eigentlich auch Brunners ver¬
schollenes merowingisches Königsgesetz kaum noch zu halten , und
Beyerle hat auch diesem Traumbilde nicht recht getraut . Durch
v . Amiras Kritik war , wie er schreibt , „ schon sehr viel “ von Brun¬
ners Theorie preisgegeben . Wer eine bayerische Gesetzgebung zu
Dagoberts I . Zeiten so energisch ablehnt , konnte in der Tat für
jene Hypothese nicht zu haben sein. Dazu kam dann noch ihre
Weiterentwicklung durch Brunners Annahme einer neuen Euri-
cianus -Benutzung in dem konjizierten Gesetz , durch die Annahme
eines verlorenen Pactus Dagoberts I . (oben S . 60) . Beyerle be¬
kennt (S . XXXIV ) , daß die ganze Theorie Brunners doch „ einen
Stoß “ erlitten habe , und man ihr heute „ weniger gläubig “ gegen¬
überstehe als 1901 . Es sei doch „ recht mißlich“

, meint er , daß
Brunner einen westgotischen Einschlag auch noch für sein ver¬
schollenes Gesetz annehmen mußte . Die wiederholte Benutzung
des Euricianus sei „ wenig wahrscheinlich “

. „ Hätten wir nur den
ganzen Euricianus “

, ruft er klagend aus , „hier fehlt er uns am
meisten “

. Das Vorhandensein eines auch für Bayern erlassenen
Reichsgesetzes Dagoberts I . gibt er preis und stimmt mir zu, daß
die Stufentheorie in der handschriftlichen Überlieferung nicht die
geringste Stütze finde (S . XLIX ) . Er gibt zu, daß Brunners Lehre
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„ irreführend “ gewirkt habe (S . XLYIII ) , und so war es ja wohl
die höchste Zeit , daß ich mit ihr aufräumte.

Den verlorenen Euricianus gibt Beyerle aber nicht preis , und
in seinen quellenkritischen Aufstellungen spielt das verlorene West¬
gotenrecht eine nicht unbedeutende Rolle . Die Benutzung der La
in der Lb erklärt er im Anschluß an meine Darlegungen für die
beiden ersten Titel als „ außer Frage “ stehend , und dem gegen
mein klares Votum von seinem Bruder angemeldeten Vorbehalt
mißt er „ geringe Wahrscheinlichkeit “ zu (S . XXX ) . Aber dann
erklärt er es wieder für sicher , daß die Annahme einer „ direkten
Filiation “ für sich allein nicht ausreiche . Neben verwandten Ka¬
piteln kämen , wie er schreibt , in jeder der beiden Leges solche
vor , die in der andern fehlen ; beide Gesetze hätten abweichende
Erweiterungen , die nur durch selbständige Benutzung einer dritten
Quelle zu erklären wären , und hier rage die Problematik von
Brunners Königsgesetz hinein . Ich bitte den Gregor -Auszug Frede-
gars im 2 . Merowinger - Bande nachzuschlagen , wo ich die Ent¬
lehnungen durch kleineren Druck kenntlich gemacht habe ; hier
würden dieselben Gründe die direkte Abhängigkeit von Gregor
verbieten . Die direkte Filiation wird ebenso bei dem Verhältnis
zum Edikt Rotharis von 643 abgelehnt und ein gemeinsames west¬
gotisches Vorbild angenommen ; sie wird bei dem Verhältnis der
Lex Rib . zur Lb abgelehnt und wiederum das Westgotenrecht als
Vorbild angenommen. So erhält das „ sehr problematische Dago¬
bertgesetz “ Brunners trotz der schweren Bedenken doch noch
wieder neuen Halt , und in der Vorbemerkung zur Literaturüber¬
sicht liest man , daß in den Titeln I und II überall noch mit dem
Hineinragen dieses Gesetzes als weiterer Vorlage gerechnet werden
müsse.

Seine Erklärung findet das zähe Festhalten an verlorenen west¬
gotischen Quellen in Beyerle ’s Ansicht von der Entstehung der Lex
im Kreise des bayerischen Klerus und unter westgotischem Ein¬
flüsse. Die Lex Bajuvariorum ist nach ihm das Werk von Pirmin ’s-
Mönchen des niederbayerischen Klosters Niederaltaich, verfaßt
zwischen 741 —743 unter Herzog Odilo vom Gründerabt Ebers-
wind. Die Gründung dieses Klosters setzt Beyerle nach den
Ann . Altahenses majores 1

*

) in das Jahr 741 , und nach dem Bre-

1 ) SS . XX, 782 : „ 741 . Monasterium Altah construitur divo Mauricio “
. Die

Angabe erklärt auch Hauck , Kirchengesc.h . Deutschlands I 3
, 508 , A . 1 für zuver¬

lässig.
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viarius des Abtes Urolf 1) bat Herzog Odilo (seit 736) die Mönche
ans Alamannien „ unter Geleit “ Pippins berufen , wie Beyerle über¬
setzt . 741 war aber Bayern schon von Bonifaz in Diözesen einge¬
teilt , und die obigen Daten stimmen also nicht zu dem einen
Bayern - Bischof in der Lb und zu meinem anerkannten Beweise,
daß die Lex vor 739 entstanden ist . In dem „ Greleit “ sieht Beyerle
eine „ Beteiligung des Prankenherrschers Pippin “ bei der Gründung
von Niederaltaich , und er spricht von einer „ fränkisch inspirierten“
Klostergründung in Bayern . Der lateinische Ausdruck der Quelle
„ comeatus “ gibt zu einer solchen Auslegung keinen Anlaß ; Pippin
— Urolf nennt ihn schon König — hatte den Mönchen die „ Er¬
laubnis “ zum Abzüge gegeben , weiter nichts . Nach Beyerle fällt
die Entstehung der Lb zeitlich mit der Gründung von Niederaltaich
zusammen . 743 rebellierte aber Herzog Odilo , und Pippin mußte
gegen seinen Schwager zu Felde ziehen . Beyerle macht sich selbst
den Einwurf (S . LXVI ) , daß dieses Jahr sicherlich nicht geeignet
war , die in „ Ruhe und Frieden “ wohlüberdachte Lb zustande zu
bringen . Abt Eberswind wächst sich unter seinen Händen zu
einer hochpolitischen Persönlichkeit aus , als Werkzeug des Haus¬
meiers . Er hatte die geheime politische Mission , im Aufträge der
fränkischen Reichsherrschaft zu wirken , und das Mittel war eben
unsere Lex . Am bayerischen Herzogshofe erscheint er nicht „ mit
leeren Händen “

; was er dort vorlegt , war bereits mehr als ein
Gesetzesentwurf , es war das Gesetzbuch selbst in seinem wesent¬
lichen Aufbau (S . LXXIII ) . Er führte es als das Werk Dago¬
berts I . ein . „ Durch die Legende des Prologes hatte er die
Rechtsaufzeichnung mit der Weihe des Alters und dem Ansehen
der fränkischen Königsgewalt zu umgeben gewußt “

. Sein mäch¬
tiger Auftraggeber war der Hausmeier Karl Martell (f 741 ) . Dar¬
nach könnten in seinem Sinne nur die Jahre 741/2 für die Ab¬
fassung der Lb in Betracht kommen, während er selbst vorher ge¬
schrieben hatte , daß die Zeit nach 739 „ kaum mehr “ zu halten
sei (S . LI ) . Die Lex wäre im Gewände eines über 100 Jahre alten
Gesetzbuches Dagoberts I . von Reichenauer Mönchen in Bayern
eingeschleppt worden , welche die Freigebigkeit des Herzogs in

1 ) Mon . Boica XI , 14 : „ Commemoratio de res quod Otilo dux ad easam
sancti Mauritii cum sociis suis ad Altaha monasterio condonavit , quando ipse
casam Dei edificare iussit et de Alamannia duos denos monachos per comeatum
Pippini regis et Eddoni episcopi donanti hic adduxit ad iam dictum locum “

. Der
Ausdruck „per comeatum “ kehrt bei den folgenden Schenkungen abwechselnd mit

„per licentiam “ wieder und bedeutet also „mit Erlaubnis “ .
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dieser Weise lohnten ; sie ist eine — hinterlistige Fälschung , das
Werk eines fränkischen Emissärs , ein Betrug!

Für die Privatarbeit , wahrscheinlich eines Geistlichen , hatte
die Lex zuerst v . Daniels ') erklärt , indem er den Text als Ganzes
ins Auge faßte , wie ihn die Mehrzahl der Hss . gleichförmig bietet.
Er schrieb aber noch vor dem Erscheinen der Merkelschen Aus¬
gabe , und seine Auffassung gründet ^sich vornehmlich auf die An¬
nahme einer Abhängigkeit des Gesetzes vom Dekalog und der
sog . Lex Dei

1

2) . In einer Tabelle vergleicht er die Titel der Lb
und setzt den ersten mit dem 1 .—3 . Gebote gleich , den zweiten
mit dem 4 , den vierten bis sechsten mit dem 5 . Gebote . Die Lex
Dei übergeht die ersten 4 Gebote ganz und beginnt gleich mit dem
5 . ; sie geht auch nur bis zum 8 . Gebot , und nach Beyerles Mei¬
nung scheine sie „nur fragmentarisch “ auf uns gekommen zu sein,
Für seine These spricht nach Beyerle „ vor allem “ die Unterbrin¬
gung des „ Zusatzes “ über die Sonntagsheiligung am Schlüsse des
I . Titels in der B-Überlieferung (Kr . 146) : aber als Koveile kann
doch wohl dieser Zusatz für die Abfassung der originalen Lex
nichts beweisen , und in den A -Hss . steht er VII , 3 . Der Tit . YII
der Lb würde zu Lex Dei VI „ De incestis nuptiis “ stimmen , aber
in der Lb ist leider jener Titel auch wieder ein Nachtrag . Tit.
VIII entspricht dem 6 . Gebote , IX dem 7 . Dieser Titel IX vom
Diebstahl springt in den letzten Kapiteln (von IX , 18 an : „ Ut
sacramenta non cito fiant , 19 „ De falsa suggestione “

, 20 „ De accu-
satione servi alterius “

) , zu einem ganz andern Gegenstände über,
und Beyerle findet darin das 8 . Gebot : Du sollst nicht falsch Zeug¬
nis reden , und einen schlagenden Beweis der Vorbildlichkeit des
Dekalogs . Diese Kapitel bilden nun freilich keinen eigenen Titel,
und das Fehlen einer Titelrubrik ist ihm ein starkes Anzeichen
dafür , daß die Titelrubriken nicht der ursprünglichen Anlage der
Lb angehören . Das Gegenteil hatte ich (Kr . 186 ff .) nachgewiesen,
und die Entlehnungen aus der Lantfridana hat Beyerle selbst aner¬
kannt . Im Verfolg seiner Deduktion gibt auch Beyerle zu , daß
Lb IX , 18 , möglicherweise wiederum „ Nachtrag “ sei ; dann würde
das 8 . Gebot überhaupt ausfallen . Dem 9 . Gebot und noch mehr
den Titeln XII und XIII der Lex Dei setzt er Lb X und XII von

1 ) v . Daniels , Handbuch der deutschen Reichs- und Staatenrechtsgesch . , Tü-
hingen 1859 , I , 223.

2) Lex Dei sive Mosaicarum et Romanarum legum Collatio in Jurisprudentia
Antejustiniana ed . Huschke 1886 , S . 645 ff . Schon oben herangezogen S . 100 , A . 2.
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der Brandstiftung und Grenzverrückung gleich ; er fügt aber schon
selbst hinzu , daß der Zusammenhang nicht ohne Weiteres zu er¬
kennen sei . Nun steht aber auch noch der „kurze “ Titel XI:
„ De violentia “ in der Lb dazwischen , der trotz seiner Kürze doch
wohl in dem Gefüge unterzubringen wäre . Scheint hier eine Stö¬
rung der kirchlichen Gesetzgebung vorzuliegen , so trügt doch der
Schein, wie er schreibt ; Lb XI (vom gewaltsamen Betreten eines
Hauses ) habe es auch mit dem 9 . Gebot zu tun , und die Parallele
bestätige wieder , daß die Titelrubriken der Lb nicht von erster
Hand stammen . Ich darf hier einfiigen, daß die Lex Burgundionum
XXY „De furtis et violentiis “ verbindet , die weder mit dem Deka¬
log noch mit der Lex Dei etwas zu tun hat.

Seine Entdeckung hatte v . Daniels zuerst in seiner Berliner
Habilitationsschrift bekannt gemacht 1) , und zwar war er auf die
Verwandtschaft der Lb mit der Lex Dei oder Collatio der Mo¬
saischen und römischen Gesetze durch den Anfang des falschen
Prologs : „ Moyses gentis Hebreae “ gekommen , der aus der be¬
rühmten Abhandlung Isidors über die Gesetze (Etym . I , 3 , § 2) ab-

( geschriehen ist . Eine damalige vernichtende Kritik 2) seiner Unter-
smchung wandte mit Hecht ein , daß von den römisch - rechtlichen
Stellen der Lex Dei auch nicht eine einzige, nur einigermaßen an¬
nehmt )are Spur im Bayemrechte zu finden sei , und die 10 Gebote,
schrieb der Kritiker , seien doch nicht nur aus der Collatio bekannt
gewesen, - deren Ordnung sei aber eine so einfache und natürliche,
daß von ihr gar nicht auf eine ältere Quelle der Lb zurückge¬
schlossen werden könne.

In der angeblichen Gesamtdisposition der Lb nach dem Vor¬
bilde des Dekalogs und der Lex Dei sieht Beyerle ein „Haupt¬
argument “ fü r den kirchlichen Ursprung . Ich bin an der v . Daniels-
schen Entdeckung achtlos vorübergegangen , obwohl ich mich eigent¬
lich mit seinem Handbuche wohl zuerst in der Neuzeit wieder ein¬
gehender beschäftigt habe . Wie bei seinen Zeitgenossen hat er
auch bei v . Schwind wenig Beifall gefunden ; auch dieser hat sich
von der Entdeckung „kopfschüttelnd “ abgewandt , wie Beyerle
klagt , und kopfschüttelnd trete ich an seine Seite.

Die erhaltenen Hss . vereinigen fast durchweg die verschieden¬
sten Hechte , da bei den Franken jeder den Anspruch hatte , nach

1 ) a Daniels , De Saxonici speculi origine ex juris communis libro Suevico

speculo perperam nominari solito , Berlin 1852.
2) Von Sachße in Kritischer Zeitschr . f. die gesamte Rechtswissenschaft,

Heidelberg 1853 , I , 188.
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seinem Rechte beurteilt zu werden , und der Benutzung des Euri-
cianns oder der Lantfridana irgendwelche persönlichen oder poli¬
tischen Beweggründe unterzustellen , wie es neuerdings Mode ge¬
worden ist , scheint mir wenig angebracht zu sein . Pirmin , der Abt
von Reichenau , dem zuerst Gfrörer x) eine Wirksamkeit für die Ab¬
sichten des Major Domus unterstellt hat , um das schwäbische Volk
an die veröffentlichte La zu gewöhnen , soll nach Beyerle im Jahre 724
Mönche aus seiner „ spanisch-westgotischen “ Heimat nach Reichenau
geführt haben , und auch bei den Ao . 741 nach Niederaltaich ge¬
führten Mönchen sollen solche Westgoten gewesen sein , zu denen
Beyerle auch den Abt Eberswindus rechnet : es sei , schreibt er,
so gut wie sicher , daß er westgotischer Herkunft war . Nun ist
aber schon der Ausgangspunkt , daß Pirmin aus Spanien stammte,
nur eine Vermutung , für die nicht alle vorgebrachten Gründe be¬
weiskräftig sind (oben S . 73, A . 1) , und wie die auch von mir er¬
wähnte Anlehnung des Schlußsatzes von Lb 1,13 an den Scarapsus
Pirmins die Kette der Beweise für den Zusammenhang der Alt-
aicher Mönche „bis zur XInwiderleglichkeit“ schließen soll, vermag
ich schon deshalb nicht einzusehen , weil 1,13 ja wiederum ein
Nachtrag am Schlüsse des Titels ist und auf eine fremde Hand
zurückgeht (Kr . 291 ) .

Unwiderlediglich ist vielleicht sogar das Gegenteil , zumal
wenn man , wie es Beyerle tut , die Novellen zur ursprünglichen
Lex rechnet . Das Heiratsverbot beschränkt die Lb gerade wie
auch die La bis zu den Ehen im vierten Grade , bis zu den Ge¬
schwisterkindern (oben S . 100) . Hier tritt der Unterschied zu Pir¬
min scharf hervor : Pirmin hat es bis zum sechsten Grade be¬
schränkt , bis zu Geschwisterenkeln , unter Berufung auf ein schrift¬
liches Zeugnis , nämlich Isidors Etymologien IX , 6 , 29 . Die Be¬
stimmung der beiden oberdeutschen Gesetze atmet in ihrer Milde
keineswegs den Geist Pirmins , und wenn Beyerle behauptet , daß
auch die Novellen Früchte „ derselben “ kirchlichen Kräfte (S . LXXXI)
seien, die auch die Lb zustande gebracht hätten , daß sie in keinem
Falle Königsnovellen seien , so würde diese Annahme jetzt nur
noch die Ablehnung der Urheberschaft Pirmins verstärken.

Mit meiner Ansicht über den Ursprung der Lex , schreibt
Beyerle , habe ich „ wenig Glück“ gehabt , der Erfolg sei mir „ ver¬
sagt “ gehlieben . Versagt von seinem Bruder , von Heymann . Ganz
in Übereinstimmung mit letzterem behauptet er (S . XLVIII ), daß ich

1 ) Gfrörer , Zur Geschichte deutscher Volksrechte im Mittelalter I , 167.
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den Lesern zuletzt noeli viel mehr zugemutet habe als die bisherigen
Kritiker . Man überlege , was Brunner in seinem verlorenen merowin-
gischen Königsgesetz den Lesern zugemutet hat (oben § 4) , was
ihnen sein Bruder allein in seinen Aufstellungen über das Alamannen¬
recht (oben S . 141 ) zugemutet hat , und man wird meinen Schmerz
verstehn , daß ich der Superlativ solcher Autoritäten sein soll;
meinen Gefühlen darüber habe ich oben S . 40 deutlich Ausdruck
gegeben . In Sachen der Textkritik hatte Beyerle sowohl seines
Bruders als Heymanns Ideen glatt abgelehnt , und vielleicht faßt
er sich noch einmal ans Herz und überprüft seine eigene Ent¬
stehungstheorie.

Überschlägt man in Beyerles prächtigem Faksimile -Druck der
alten bayerischen Hs . B1 , mit dem er der Rechtswissenschaft einen
großen Dienst geleistet hat , den gefälschten Prolog , so stößt man
zuerst auf das originale Kapitelverzeichnis , gleich dahinter auf
Tafel 13 (S . 26) auf die durch Majuskelbuchstaben ins Auge fallende
Inschrift vor dem Texte , die den königlichen Ursprung des
Bayemgesetzes sofort sonnenklar erweist . Zum Beweise der un¬
bedingten Echtheit dieser Vorbemerkung stelle ich sie hier dem
Texte der Decretio König Childeberts vor dem Pactus pro tenore
pacis an die Seite:

Decretio Childeberti Lex Bajuvariorum
Id ergo decretum est [„ apud Hoc decretum est apud

nos majoresque natus Erancorum regem et principibus eius et apud
palacii procerum “ Zus . München cuncto populo christiano , qui —
4115] , consistunt,

ut apud quemcumque — — Ut si quis
Si quis,

ziehe auch noch die Vorbemerkung des Alamannengesetzes und den
Beginn mit „ Ut si quis “ zum Vergleiche heran (oben S . 125) . Wenn
der Abt Eberswind von Niederaltaich , überhaupt ein Pirminsjünger
oder Mönch, im Stande gewesen wäre , das Formular einer frän¬
kischen Königsurkunde so genau nachzuahmen , müßte er ein
wahrer Hexenmeister gewesen sein!

Auf Beyerles Faksimile tritt das Edikt König Theuderichs IV.
von 728 (Kr . 280 ff. , oben S . 85 ff.) klar vor Augen , und als Edikt
bezeichnet sich die Lex selbst 1,10 und öfter (Kr . 277 ) . Daß aber
der Abt von Niederaltaich Edikte für das Herzogtum Bayern er¬
lassen haben sollte , wird man wohl nicht sobald behaupten wollen.
Beyerle will den Ausdruck Edikt aus der „ Anlehnung an römische
Vorbilder “ erklären (S . LXXV ) . Ich muß gestehen , daß ich nicht
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recht weiß , an welche Dokumente er da denken mag . Hinter dem
Scheinkönig stand selbstverständlich die Gestalt seines Hausmeiers
Karl Martell . Hier tritt nun Beyerle der Ansicht seines Bruders
bei und lehnt den Hausmeier vollständig ab . Als Diktat Karl
Martells , schreibt er (S . XDVI ) , sei die Lb schon wegen ihrer Be¬
nutzung der Lantfridana unmöglich . Dieses neue Moment , von
dem die Fachwissenschaft vor meinem Buche keine Ahnung gehabt
hat , liefert Beyerle (S . LI . LII ) 730 als frühesten Termin für die
Datierung , nämlich das Todesjahr Lantfrids I . Konnte ein Gesetz
König Maximilians von Bayern erst nach dessen Tode benutzt
werden ? Gegen mich verwertet es Beyerles Bruder , indem er die
Lantfridana zum „ Trutzgesetz “ stempelte , was ich mir oben (S . 130)
sehr entschieden verbat . Den Zusammenhang kennen wir nicht
und gegen jede |Vermutung lassen sich Gründe Vorbringen ; die
Tatsache aber bleibt bestehen . Daß die Vermutungen des Bruders,
sein Bekenntnis zu Brunners Phantasieen , „ nicht befriedigen “

, gibt
übrigens Beyerle selbst zu.

Dem Edikte Theuderichs IV . von 728 folgt im Titel III , den
man vor mir ziemlich allgemein für den ältesten Bestandteil der
Lb gehalten hatte , ein zweites Edikt , welches den in den ersten
beiden Titeln zum Amtsherzog degradierten Agilolfinger - Sproß
wieder in seine Erbrechte einsetzt und die alten bayerischen
Adelsgeschlechter rechtlich aus dem Volke heraushebt (Tafel 34
S . 68 bei Beyerle ) : „ Agilolvinga vero usque ad ducem in qua-
druplum conponat , quia summi principes sunt inter vos.

Dux vero , qui praeest in populo , ille semper de genere Agi-
lolvingarum fuit et debet esse, quia sic reges , antecessores
nostri, concesserunt eis : qui de genere illorum fidelis regi erant
et prudens , ipsum constituebant ducem ad regendum populum il-
lum — — .

Ducem vero cum 900 sol . conponat parentibus aut regi , si
parentes non sunt , et secundum haec aedictum haec alia con-
positio sequatur , qualiter parentes eius conponi solent .

“

Es ist klar , schrieb ich (Kr . 282) , daß in der Zwischenzeit eine
vollständige Umwälzung in den politischen Verhältnissen eingetreten
sein muß , und oben ( S . 95 ) drückte ich meine Verwunderung dar¬
über aus , daß noch Niemand die großen historischen Vorgänge her-
auszuschälen verstanden hat , die in diesem Titel ihren Nieder¬
schlag gefunden haben . Der »Schreiber dieses wohl historisch wich¬
tigsten Absatzes der Lex nennt die Frankenkönige „ antecessores
nostri “

, aber nicht „ parentes nostri “
(Kr . 285) , wie die merowin-
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gischen Könige ; es war ein Karolinger , es war König Pippin , und
erlassen muß dieses neue Edikt sein, als Herzog Tassilo 757 König
Pippin den Vasalleneid geleistet hatte (Kr . 289 ) . Der Gesetzgeber
kann nur der Frankenkönig gewesen sein (Kr . 279) , der in dieser
Weise zu den Bayern , wie zu einem fremden Volke sprach.

Von Beyerle aber hören wir , daß es der Abt Eberswind
aus Niederaltaich war , der hier in der ersten Person als Eranken-
könig auftritt . Es sind keine Aussprüche eines wirklichen Herr¬
schers , sondern der Aht hat die Worte dem König „ bloß in den
Mund gelegt “

(S . LIII ) . Er schrieb das Gesetz unter der Maske
Dagoberts I . und gab ihm auch die Textgestalt , die dieser Unter¬
stellung „ Wahrscheinlichkeit verlieh “

(S . LXXIV ) . Aus diesem
Grunde redet die Lb von den Bayern , von ihrem Herzog und von
ihrem Gesetz in der 3 . Person und nicht etwa , weil der Ver¬
fasser selbst den Bayern als ein Fremder gegenüberstand . Meine
Ansicht , urteilt Beyerle im Vorwort , habe über den Ursprung ver¬
sagt , und von seinen neuen Gesichtspunkten schrieb er , daß sie viel¬
leicht den Beifall der Fachgenossen erhoffen dürften . Neugierig
kann man sein , oh sich diese Hoffnung erfüllen wird.

Aufrichtig gefreut hat mich , daß meine Kritik des in der
handschriftlichen Überlieferung voranstehenden gefälschten Pro¬
loges Beyerle ’s Beifall gefunden hat , und vor allem gibt er mir
darin recht , daß Agilolfus, der Beamte der Dago'bertschen Legis¬
lation , eine Anspielung auf das Herrschergeschlecht der Agilolfinger
sei. Man erinnert sich , wie sich sein Bruder über diesen Nach¬
weis von mir lustig gemacht hat (oben S . 85) . Beyerle lobt auch
meine sorgfältige Untersuchung der Zusätze und erklärt sich
gegen ihre Einreihung in den Text , wie sie Brunner und nach ihm
v . Schwind vorgenommen hat . Erst ich , schreibt er , habe die
positive Wertung der Feststellungen Merkel’s wiederhergestellt und
dabei noch neue Gesichtspunkte herausgearbeitet , die fast überall
unterstützend hinzutreten (S . LXXVIII ) . Er meint die be¬
sonderen Rubriken am Kopfe von Kapiteln und die Nachträge am
Schlüsse von Titeln . Es sei ein Gewinn der Forschung , schreibt
er , daß ich den Boden hier aufgelockert und dabei zugleich das
Einsetzen der Novellentätigkeit möglichst nahe an den Ursprung
der Lex herangerückt habe.

Er faßt aber doch das Gesetz unter dem Gesichtspunkte des
Einheitsprinzips als ein Ganzes , und wie er den Charakter als
fränkisches Königsgesetz vollkommen leugnet , läßt er auch den
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Prolog gleichzeitig mit der Lex entstanden sein , nnd glanbt , daß
er wirklich als Vorrede dazn geschrieben wurde (S . LXI ) .

Mit seiner Auffassung von der Lex als einer literarischen
Schöpfung des Abtes von Niederaltaich , deren „ geistige Höhenlage
er gegen meine Minderwertung “ lebhaft verteidigt 1) , hängt es zu¬
sammen, daß er auch von den Novellen seine eigenen Ansichten
hat . In Tit . III , von dem eben gehandelt wurde , sieht er das
„ späte Sprachrohr “ König Dagoberts (S . LXXXVI ) und glaubt Er¬
mahnungen an den jungen Herzog herauszuhören . Auch die viel¬
genannte Tassilo - Satzung nach 11,8 , die Novelle der E - Hss . ,
faßt er als eine Ermahnung an den jungen Herzog ; sie sei kein
ßechtssatz , und ihren Ursprung sucht er bei denselben Kräften,
denen die ganze Lex ihre Entstehung verdankt . Also eine „ pia
frans “ des Abtes von Niederaltaich , wie er schreibt (S . LXXXVII ) ,
die damals kein weltlicher Kopf nachkontrolieren konnte , und die
darum unbedenklich vorgenommen ward . Er hebt hervor , daß sie
auch in eine der ältesten und besten Hss . gekommen sei, d . i . Al
(oben S . 71) , will zwar von den „ offenbar recht gezwungenen Deu¬
tungsversuchen “ Brunners nichts wissen , schließt sich aber den
Zweifeln Heymanns an , daß Karl d . Gfr . ein solches Gesetz „ post
festum “ erlassen haben sollte.

Beyerle hat seine Ausführungen in ruhigem sachlichen Tone
geschrieben , auch wo er anderer Ansicht ist , und für meine text¬
kritischen Ausführungen habe ich bei ihm soviel Verständnis ge¬
funden , wie bei keinem meiner bisherigen Kritiker . Ich kann also
die Feder am Schlüsse meiner Abhandlung mit ganz andern Ge¬
fühlen niederlegen , als ich sie aufgenommen hatte.

Eine besondere Freude hat es mir natürlich gemacht , bezüg¬
lich der Datierung der Lex v . Schwind in seiner Praefatio (oben
S . 197 ) auf meiner Seite zu sehen . Wir scheiden also als gute
Freunde , und die Geschichte schließt fast wie ein Koman.

1) Ein Versehen von mir (Kr . 282 ) , schreibt er (S . XXXIX ) , habe sein Bruder
(B 418 , A . 1) aufgeklärt . Aber , wie ich schon oben (S . 29 , A . 1) bemerkte , hat
Heymann vielmehr meine Ausführung für „wohl richtig “ erklärt , und dann würde
das Versehen auf des Bruders Seite liegen.
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